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Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 

Kommission - Landeskirche und Diakonie 

in Württemberg - im Jahr 2003

Sitzung vom 7. Februar 2003:

· Regelungen für KAO-Anwender in der Landeskirche:
· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) - Gewährung von Zulagen (§ 19 KAO):

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 7. Februar 2003 beschlossen, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2003, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen - bei denen bei einem Wechsel ihrer Tätigkeit § 18 Abs. 3 Anwendung findet - im Falle der Bewährung in der neuen Tätigkeit ab Beginn des vierten Monats nach Übertragung der neuen Tätigkeit eine Zulage in Höhe der Hälfte des Differenzbetrages der Grundvergütung (Stufe 5) zwischen der Vergütungsgruppe, in die sie eingruppiert sind und der nächsthöheren Vergütungsgruppe bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Voraussetzungen zur Höhergruppierung nach § 18 erfüllen, erhalten.


· Regelungen für KAO-Anwender in der Landeskirche und für AVR-Anwender im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg:
· Übernahme des Tarifabschlusses des Öffentlichen Dienstes 2003:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 7. Februar 2003 beschlossen, dass der auf dem Angebot des Bundes, der TdL und der VKA vom 9. Januar 2003 beruhende Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes 2003 - sobald er redaktionell ausformuliert vorliegt - grundsätzlich übernommen wird. Für AVR-Anwendende sind hierbei Modifikationen hinsichtlich des Wegfalls des AZV-Tages und der Verschiebung des Auszahlungstermins der Bezüge vorgesehen.


· Regelungen für AVR-Anwender im Diakonischen Werk Württemberg:
· Geltungsbereich der AVR-Württemberg - geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 7. Februar 2003 beschlossen, dass mit Wirkung zum 1. April 2003 die Monatsverdienstgrenze in § 44 Abs. 2 AVR-Württemberg auf 400 Euro angehoben wird.

____________________________________

Sitzung vom 11. April 2003:

· Regelungen für KAO-Anwender in der Landeskirche:
· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) - Änderung in § 29 KAO

:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 11. April 2003 beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Juli 2003 bei schwerer Erkrankung eines Kindes nach Vollendung des 12. Lebensjahres, das wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist und in demselben Haushalt lebt, Anspruch auf bezahlte Dienstbefreiung bis zu 4 Arbeitstagen im Kalenderjahr besteht, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung kein Anspruch auf Gewährung von AZV-Tagen besteht und eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht.

· Übernahme der allgemeinen Vergütungserhöhungen des Öffentlichen Dienstes 2003 für die geringfügig be​schäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die KAO:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 11. April 2003 beschlossen, dass mit Wirkung zum 1. April 2003 geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Abschnitt III KAO anstelle der Einmal​zahlung und der Vergütungserhöhung für die Monate Januar bis März 2003 eine Einmal​zahlung in Höhe von 13,6 % ihrer Vergütung für den Monat März 2003 - höchstens jedoch anteilig 364 Euro - erhalten, wenn ihr Arbeitsverhältnis am 1. Februar 2003 bestanden hat und sie für mindestens einen Tag des Monats März 2003 Anspruch auf Bezüge hatten und das Arbeitsverhältnis nicht mit Ablauf des 7. Februar 2003 beendet worden ist. Die Stundenvergütung nach § 48 Abs. 2 KAO wird mit Wirkung vom 1. April 2003 um 2,4 v. H. erhöht. Diese Regelung gilt auch für privatrechtlich angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht unter die KAO oder eine sonstige Arbeitsrechtliche Regelung fallen, sondern mit denen Pauschalvergütungen (Festvergütungen) vereinbart wurden.
· Regelungen für AVR-Anwender im Diakonischen Werk Württemberg:
· Einarbeitung der Tarifverträge vom 29. Oktober 2001 und des Euro-Tarif​vertrages vom 30. Oktober 2001 in die AVR-Württemberg

:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 11. April 2003 beschlossen, dass mit Wirkung zum 1. Juni 2003 die in den Tarifverträgen vom 29. Oktober 2001 zur Änderung des BAT und der Euro-Tarifvertrag vom 30. Oktober 2001 enthaltenen redaktionellen Änderungen der dort genannten Tarifverträge - soweit relevant - in die AVR-Württemberg übernommen werden.


· Sonderregelung zur Zukunftssicherung für Träger, die auf dem Gebiet der Arbeits- und Beschäftigungshilfe tätig sind:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 11. April 2003 beschlossen, dass mit Wirkung zum 1. Mai 2003 eine Sonderregelung zur Zukunftssicherung für Träger, die auf dem Gebiet der Arbeits- und Beschäftigungshilfe tätig sind, als ZRW 18 in die AVR-Württemberg aufgenommen wird. Danach wird es Trägern, die Mitglied des Fachverbandes „Arbeitslosenhilfe“ des Diakonischen Werks Württemberg e. V. sind und die überwiegend im Bereich „Arbeits- und Beschäftigungshilfe“ tätig sind, unter Beachtung bestimmter Maßnahmen ermöglicht, durch Dienstvereinbarungen befristet bis 31. Dezember 2004 von den AVR-Württemberg abweichende Regelungen (u. a. Kürzung oder Streichung der Zuwendung und/oder des Urlaubsgeldes) zu treffen.



____________________________________

Sitzung vom 28. Mai 2003:

· Regelungen für KAO-Anwender in der Landeskirche:
· Übernahme des Tarifabschlusses 2003 bis 2005 des öffentlichen Dienstes in den Geltungsbereich der KAO und Streichung eines AZV-Tages für das zweite Halbjahr 2003

:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 28. Mai 2003 die sofortige Übernahme des Tarifabschlusses 2003 bis 2005 des öffentlichen Dienstes in den Geltungsbereich der KAO beschlossen. Dies hat zur Folge, dass für das zweite Halbjahr 2003 ein AZV-Tag gestrichen wird.


· Arbeitsrechtliche Regelung über die Durchführung der Personalentwicklung für privatrechtlich angestellte kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 28. Mai 2003 beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Juli 2003 mit den privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich Personalenwicklungsgespräche nach den für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten jeweils geltenden Bestimmungen zu führen sind.


· Regelungen für AVR-Anwender im Diakonischen Werk Württemberg:
· Übernahme des Tarifabschlusses 2003 bis 2005 des öffentlichen Dienstes - Kompensation AZV-Tag im Bereich der Diakonie Württemberg

:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 28. Mai 2003 beschlossen, dass mit Wirkung zum 

1. Juni 2003 zur Kompensation des Tarifabschlusses 2003 bis 2005 des öffentlichen Dienstes bei den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, die im Jahr 2003 nach § 9 d AVR-Württemberg freigestellt worden sind, sich die Zahl der Überstunden einmalig um die Dauer der Freistellung vermindert. Wenn eine solche Verminderung der Überstunden bis zum 31. Dezember 2003 nicht möglich ist, vermindert sich stattdessen der Erholungsurlaub im Jahr 2004 um einen Arbeitstag.


· Verlängerung der Altersteilzeitordnung (ATZO) - Anlage 17 der AVR-Würt​temberg:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 28. Mai 2003 beschlossen, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2004 die Altersteilzeitordnung (Anlage 17 der AVR-Württemberg) um ein Jahr verlängert wird.





____________________________________

Sitzung vom 10. Oktober 2003:

· Regelungen für KAO-Anwender in der Landeskirche:
· Arbeitsrechtliche Regelung über die Durchführung der Personalentwicklung für die privatrechtlich angestellten kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg

:

Der Wille der Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - ist es, dass die Arbeitsrechtliche Regelung über die Durchführung der Personalentwicklung für die privatrechtlich angestellten kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg gilt. 

Aus diesem Grund hat die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2003 beschlossen, in der zum 1. Juli 2003 in Kraft getretenen o. g. Arbeitsrechtlichen Regelung in § 2 Ziffer 1 die Worte „und diakonischen“ zu streichen.



· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) - Abschnitt III/Gering​fügig Beschäftigte im Sinne von § 6 Abs. 2 KAO:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2003 mit Wirkung vom 1. Januar 2004 einen neuen Abschnitt III KAO (geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) beschlossen. In diesem neuen Abschnitt III KAO wird lediglich das, was bei geringfügig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anders ist, geregelt.



· Arbeitsrechtliche Regelung über die Vergütung nebenberuflicher Kir​chen​pflegerinnen und Kirchenpfleger für das Führen eines Baubuchs:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2003 beschlossen, dass Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger, bei denen größere Bauvorhaben nicht in die Berechnung der dienstlichen Inanspruchnahme eingerechnet sind, für die Führung eines Baubuches nach § 41 der Haushaltsordnung der Landeskirche und für die verwaltungsmäßige Betreuung von Bauvorhaben mit einem Gesamtaufwand von mindestens 70.000 Euro eine Sondervergütung erhalten.

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 1. November 2003 in Kraft und ist für alle Bauprojekte anzuwenden, die nach dem 1. Januar 2003 abgeschlossen worden sind (Datum der letzten Handwerkerrechnung).


· Änderung der Kirchlichen Anstellungsordnung und der Arbeitszeitverordnung für Kirchenbeamte - Altersermäßigung für Lehrkräfte:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2003 beschlossen, die Altersermäßigung für Lehrer an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, mit Wirkung vom 1. Februar 2004 zu streichen.






____________________________________

Sitzung vom 5. Dezember 2003:

· Informationen:
· Wahl des/der Vorsitzenden für das Jahr 2004 gemäß § 12 Abs. 2 ARRG

:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat für das Jahr 2004 Herrn Diakon Reinhard Haas als Vorsitzenden gewählt. 

Als stellvertretender Vorsitzender wurde für das Jahr 2004 Herr Oberkirchenrat Erwin Hart​mann gewählt.


· Regelungen für KAO-Anwender in der Landeskirche:
· Eingruppierung von Zusatzkräften in den kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder 

:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ih​rer Sitzung am 5. Dezember 2003 mit Wirkung vom 1. Januar 2004 die Frage der Eingruppierung von Zusatzkräften im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 40 BSHG in den kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder durch eine Ergänzung des Vergütungsgruppenplans 21/Erzieher/Erzieherinnen beschlossen. Sie werden in Vergütungsgruppe VI b BAT grundeingruppiert.

· Änderung des Dienstvertrags (Anlage zu § 9 KAO):

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2003 mit Wirkung vom 1. Januar 2004 ein einheitliches Dienstvertragsformular (Anlage zu § 9 KAO) für voll- und teilzeitbeschäftigte sowie für ge​ringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschlossen. Dieses Dienstvertragsformular ist für alle KAO-Anwender verbindlich anzuwenden.

· Verlängerung der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Telearbeit/Dienstzimmer im Privatbereich:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2003 mit Wirkung vom 1. Januar 2004 beschlossen, die Arbeitsrechtliche Regelung zur Telearbeit/Dienstzimmer im Privatbereich vom 16. Februar 2001um drei Jahre bis 31. Dezember 2006 zu verlängern.


· Regelungen für AVR-Anwender im Diakonischen Werk Württemberg:
· Übernahme des Tarifabschlusses des Öffentlichen Dienstes 2003 (Bereich AVR-Württemberg)

:

Die Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2003 mit Wirkung vom 1. Januar 2004 weitere Beschlüsse im Zusammenhang mit der Übernahme des Tarifabschlusses des Öffentlichen Dienstes 2003 gefasst. Die Beschlüsse betreffen die Änderung dienstzeitbezogener Regelungen der AVR-Württemberg sowie die Pauschalversteuerung der ZVK-Umlage.




____________________________________

